
Kostennachweis und Auszahlung

Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides kann der
Wohnungseigentümer den Auftrag für den Einbau neuer
Fenster vergeben. Die Kosten sind innerhalb von drei
Monaten nach Erhalt des Bewilligungsbescheides dem
Umweltamt nachzuweisen.

Dem Nachweis über die entstandenen Kosten
(Rechnungen, Ausgabenbelege, Zahlungsnachweise) ist
das Gutachten über den Schallschutz des Fensters im
Original (wird vom Fensterbaubetrieb auf Anfrage
ausgehändigt) beizufügen.

Benötigt werden: 
æ Antrag auf Zuwendung
æ Grundrisspläne mit Angaben über die Raumgröße 
æ Ansichtspläne oder Fotografien der Hausfront 
æ Kostenvoranschlag
æ Prüfzeugnis des einzubauenden Fensters 
æ Grundbuchauszug Abt. I und Bestandsverzeichnis 

(Kopie)

Die Anforderung weiterer Unterlagen im Rahmen des
Bewilligungsverfahrens bleibt vorbehalten.

Die Anträge sind zum jeweiligen Stichtag
vollständig einzureichen bei der 

Landeshauptstadt Düsseldorf
Umweltamt 
19/3 – Schallschutzfensterprogramm
Brinckmannstraße 7
40225 Düsseldorf

Ansprechpartner
Ralf-Dietmar Wilke
Telefon 89-2 50 77 
ralfdietmar.wilke@stadt.duesseldorf.de 
Persönliche Beratungstermine sind nach telefonischer
Absprache möglich.

Bei nicht vollständigen Anträgen gilt als Eingangsdatum
der Zeitpunkt, an dem sämtliche Unterlagen der Bewilli-
gungsstelle vorliegen. Die Förderung erfolgt nach den
Richtlinien des städtischen Schallschutzfensterpro-
gramms. Über den Zuschuss wird ein förmlicher Bewilli-
gungsbescheid erteilt.
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